
amtliche Anzeigen

STELLENANGEBOTE

Auflage des
Kollokationsplanes und
des Inventars
Im Konkurs über den Nachlass von
Vincenzo Zucchetto, geb. 13. August 1954,
von Berneck SG, gest. 3. Februar 2023,
wohnhaft gewesen Oberdorfstrasse 42,
8953 Dietikon, liegen der Kollokationsplan
und das Inventar den beteiligtenGläubigern
abdem7.November 2025beimKonkursamt
Dietikon, Zentralstrasse 19, 8953 Dietikon,
zur Einsicht auf.

Klagen auf Anfechtung des Kollokations-
planes sind innert 20 Tagen nach der
Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt vom 7. November 2025
beim Bezirksgericht Dietikon, Postfach,
8953 Dietikon, rechtshängig zu machen.

Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der
Plan rechtskräftig.

Dietikon, 30. Oktober 2025

KONKURSAMT DIETIKON
Zentralstrasse 19, Postfach
8953 Dietikon

Rechnungsprüfungskommission;
Verzicht auf Ersatzwahl für die restliche
Amtsdauer 2022 – 2026
Im Zusammenhang mit der Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderates
vom 28. September 2025 wurde Flavio Lustenberger, Mitglied der Rechnungs-
prüfungskommission im ersten Wahlgang gewählt. Flavio Lustenberger hat die
Wahl angenommen, so dass aufgrund der Unvereinbarkeit gleichzeitig der Austritt
als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission erfolgte.

Da am 8. März 2026 bereits die Gesamterneuerungswahlen für die neue
Amtsdauer 2026 – 2030 stattfinden, wird auf eine Ersatzwahl verzichtet.
Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission hat bestätigt, dass die
Rechnungsprüfungskommission auch mit 4 Mitgliedern (inkl. Präsidium) bis zu
den Erneuerungswahlen ihre Aufgaben problemlos bewältigen können wird.

Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat als wahlleitende Behörde, in Absprache
mit der Rechnungsprüfungskommission, beschlossen, auf die Durchführung
einer Ersatzwahl für ein Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (restliche
Amtsdauer 2022 – 2026) zu verzichten.

Gegen diesen Entscheid kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim
Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon,

• Wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen
schriftlich Rekurs im Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m § 19b Abs.2 lit c
sowie § 21 a und § 22 Abs.1 VRG)

• Und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1
lit. a i.V.m § 19b Abs.2 lit c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 Abs.1 VRG)

DieRekursschriftmuss einenAntrag unddessenBegründung enthalten. DieKosten
des Rekursverfahrens hat die unterliegendePartei zu tragen. In Stimmrechtssachen
werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich
aussichtslos ist.

Oberengstringen, 6. November 2025

Gemeinderat Oberengstringen

Schluss des
Konkursverfahrens
Das Konkursverfahren über die Grand
Alima GmbH, mit Sitz in Schlieren, CHE-
499.783.318, Nassackerstrasse 10, 8952
Schlieren, ist durch Urteil des Einzelge-
richts am Bezirksgericht Dietikon vom
31. Oktober 2025 als geschlossen erklärt
worden.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Einladung zu den Gemeindeversammlungen
(Publikation nach § 18 Abs. 3 Gemeindegesetz)

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Politischen Gemeinde Uitikon werden hier-
mit auf denMittwoch, 26. November 2025, 19.30 Uhr, ins Üdiker-Huus, Zürcherstrasse 61,
grosser Saal, zur nachstehenden Gemeindeversammlung eingeladen.

Es kommen folgende Geschäfte zur Behandlung:
1. Budget 2026
2. Finanzplanung 2025 – 2029
3. Kreditantrag über CHF 590'000 für Raumanpassungen und Instandstellungsarbeiten im

Gemeindehaus sowie Nebengebäude / Zürcherstrasse 55 und 59
4. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz / Mitteilungen

Aktenauflage/Stimmberechtigung/Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Die Akten liegen seit amtlicher Publikation der Einladungen im Gemeindehaus, Zürcher-
strasse 59, Parterre, während der Schalteröffnungszeiten, zur Einsicht auf.

Stimmberechtigten wird im Sinne von § 9 Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte auf
Verlangen Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person erteilt. Stimmberechtigt sind
Schweizer Staatsangehörige, die in Uitikon den politischen Wohnsitz und das 18. Altersjahr
zurückgelegt haben sowie nach den einschlägigen eidgenössischen und kantonalen
Bestimmungen über die politischen Rechte nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Für
die Kirchgemeinde-Versammlungen gelten die Regelungen nach den kirchenrechtlichen
Bestimmungen. Bei der Ev.-ref. Kirchgemeinde ist die Stimmberechtigung ab dem
vollendeten 16. Altersjahr gegeben.

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind bis spätestens 10 Arbeitstage vor
der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet der zuständigen
Gemeindevorsteherschaft einzureichen.

Uitikon, 6. November 2025 Gemeinderat Uitikon

Zürcherstrasse 59 www.uitikon.ch
8142 Uitikon info@uitikon.org
Tel. 044 200 15 00

Einladung zur 42. Sitzung des Gemeinderates Dietikon,
Donnerstag, 6. November 2025,
19.00 Uhr, im Gemeinderatssaal
Geschäfte

1. Mitteilungen
2. Fragestunde
3. Interpellation von Philipp Sanchez (SP) betreffend Verkehrssicherheit Steinmürlistrasse,

Begründung
4. Interpellation von Peter Metzinger (FDP) betreffend Ausrichtung städtischer Kampagnen

gegen Littering, Begründung
5. Interpellation von Andreas Wolf (Grüne) betreffend Potential Begegnungszonen,

Begründung
6. Interpellation von Patrizia Hüsser (Die Mitte) betreffend Sprachliche Frühförderung in

Kindertagesstätten, Begründung

Die Sitzung ist öffentlich. Für Interessierte gibt es auf der Tribüne Sitzplätze. Der Gemeinderat
freut sich auf Ihre Teilnahme.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Konrad Lips Patricia Meyer
Präsident Sekretärin

Einstellung
des Konkurses
Über die Wyland Haustechnik GmbH,
Im Spitzler 7, 8902 Urdorf, ist durch Urteil
desBezirksgerichtesDietikonvom19.August
2025derKonkursangeordnet,dasVerfahren
aber mit Urteil dieses Gerichtes vom 22.
Oktober 2025 mangels Aktiven eingestellt
worden.
Sofern nicht ein Gläubiger bis zum 27. No-
vember 2025 die Durchführung des Kon-
kursverfahrens verlangt, sich gleichzeitig zu
Übernahme des durch die Konkursmasse
nicht gedeckten Teils der Kosten verpflich-
tet und daran vorläufig einen Barvorschuss
von Fr. 5000.00 leistet, gilt das Verfahren als
rechtskräftig geschlossen.
KONKURSAMT SCHLIEREN
Uitikonerstrasse 9/Postfach
8952 Schlieren

Gebührenfestsetzung 2026
Der Gemeinderat Oetwil an der Limmat hat mit Beschluss-Nr. 314 vom 20. Oktober 2025
entschieden:
Festsetzung der Abwasser-, Wasser-, Kehrichtgebühren 2026:
• Abwassergebühr: neu CHF 2.50/m3, exkl. MwSt. (bisher CHF 2.00)
•Wasserbezugsgebühr: neu CHF 1.50/m3, exkl. MwSt. (bisher CHF 2.00)
• Kehrichtgebühr: unverändert CHF 150.00, exkl. MwSt.
Der Beschluss liegt während der Rekursfrist am Schalter der Einwohnerkontrolle (Gemein-
deverwaltung Oetwil an der Limmat, Alte Landstrasse 7) auf.
Innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, kann beim Bezirksrat Dietikon, Bahn-
hofplatz 10, 8953 Dietikon, Rekurs erhoben werden. Der Antrag ist zu begründen und die
Beweismittel sind, soweit möglich, beizulegen.
Oetwil an der Limmat, 3. November 2025, Gemeinderat Oetwil an der Limmat
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